
Satzung 
§ 1 (Name und Sitz)

Der Verein führt den Namen Zuhause in Kürten (ZinK).

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V."

Der Sitz des Vereins ist 51515 Kürten.

§ 2 (Geschäftsjahr)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 (Zweck des Vereins)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist 

1. die Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge oder 
Vertriebene und deren Integration in die Gesellschaft; 

2. die Förderung des Umweltschutzes durch Wiederverwendung, Recycling und 
Abfallvermeidung; 

3. die Förderung mildtätiger Zwecke durch die Unterstützung von Kindern, 
Jugendlichen, Alten, Behinderten und anderen Menschen in Kürten, die wirtschaftlich 
oder persönlich Not leiden oder gefährdet sind.

Der Satzungszweck wird verwirklicht beispielsweise durch 
- die Unterhaltung einer Begegnungsstätte in Kürten, 
- den Betrieb einer Kleiderkammer oder sonstiger von Einrichtungen zur Verteilung

und Reparatur gebrauchter Gegenstände an hilfsbedürftige Personen sowie 
- Aktivitäten zur Förderung der Kreativität, der Kunst, des Sports und anderer 

lebenspraktischer Fähigkeiten, die den Bedürfnissen und Interessen der 
Adressaten entgegenkommen.

§ 4 (Selbstlose Tätigkeit)

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§ 5 (Mittelverwendung)

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.


